
1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Warnow 
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der 

Verbandsbeiträge des Wasser-und Bodenverbandes 
„Wallensteingraben-Küste“ 

Vom 26. April 2002 
 
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Januar 1998 (GVOBl. M-V 
S. 29, 890), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. August 2000 (GVOBl. M-V S. 
360), des § 3 des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden 
(GUVG) vom 4. August 1992 (GVOBl. M-V S. 458), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22. November 2001 (GVOBl. M-V S. 448), sowie der §§ 1, 2, 6 und 7 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 1. Juni 1993 (GVOBl. M-V S. 522, 916), 
geändert durch Gesetz vom 22. November 2001 (GVOBl. M-V S. 438), wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 13. März 2002 folgende 
Satzung erlassen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Satzung 

 
Die Satzung der Gemeinde Warnow über die Erhebung von Gebühren zur Deckung 
der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes „Stepenitz-Maurine“ vom 
10. Mai 2001 wird wie folgt geändert: 
1. Der § 3 (Gebührenmaßstab und Gebührensatz) erhält folgende Fassung: 

 
„ (1) Die Gebühr bemisst sich nach der Größe der Grundstücke. Soweit eine 
katasteramtliche  
Feststellung der Grundstücksgröße nicht vorliegt, erfolgt eine sachgerechte 
Schätzung durch die Gemeinde. Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, die 
dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Auskünfte zu 
erteilen. 

 
(2) Die Gebühr beträgt für das Jahr 2002 einheitlich 10,46 Euro je ha 
grundsteuerpflichtiger Fläche. Der Gebührensatz bleibt für die Folgejahre 
unverändert, soweit nicht eine Satzungsänderung erfolgt.“  

 
 
2. Der § 5 (Entstehung der Gebührenschuld, Erhebungszeitraum, Festsetzung und 

Fälligkeit) erhält folgende Fassung: 
 
„ (1) Die Gebührenschuld entsteht am 1. August des jeweiligen Jahres. 
Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Kalenderjahr. 

 
(2) Bei erstmaliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monat nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheides fällig. Die Festsetzung gilt solange weiter, bis ein neuer 
Bescheid ergeht. In den folgenden Kalenderjahren ist die Gebühr jeweils am 1. 
September des Jahres fällig. Ein neuer Gebührenbescheid ist nur zu erteilen, 
wenn sich der in § 3 Abs. 2 festgelegte Gebührensatz oder die 
Bemessungsgrundlagen verändert haben oder wenn ein Wechsel in der Person 
des Gebührenpflichtigen eingetreten ist. 



 
(3) Der Gebührenbescheid kann mit anderen Bescheiden der Gemeinde über von 
den 
Gebührenpflichtigen zu leistende grundstücksbezogene Abgaben 
zusammengefasst werden.“  

 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Warnow, den 26. April 2002 
 
(Kacprzyk) 
Bürgermeister 
 


